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7)W>> ivokc/z-tSw/er

;Ä|jf Gute
Kp-\» RechnungIjlr macht gute

Freunde!
Jede menschliche Tätigkeit, welche zum Ziel
hat, Güter und Leistungen zur Befriedigung un-
serer Bedürfnisse hervorzubringen, bezeichnen
wir als Arbeit. Das Ziel jeder Arbeit muss dem-
nach auf einen wirtschaftlichen Erfolg ausge-
richtet sein. Unter Arbeit verstehen wir auch das

geistige Schaffen. Jede Arbeit, mag der Schaf-
fende noch so ideell eingestellt sein, soll so viel
einbringen, dass zumindest der Lebensunterhalt
gesichert wird.
Eigentlich möchte ich Ihnen nur in Erinnerung
rufen, dass es zwei Arten von Arbeit gibt : Sol-
che, die wir leisten, um als Gegenwert einen
Lohn zu empfangen, und solche, die wir aus Lie-
be - umsonst - tun. Viele Anfragen an mich zei-

gen, dass zahlreiche Senioren der Meinung sind,
dass Arbeiten, die von erwachsenen Kindern für
die Eltern ausgeführt werden, zur «Bedürfnisbe-
friedigung» gehörten beziehungsweise, dass El-
tern zumindest ein moralisches Recht auf Gratis-
arbeit der Töchter und Söhne besässen. Selbst-
verständlich sind recht erzogene Kinder fast im-
mer bereit, den Eltern zu Hilfe zu kommen -
umsonst. Wo aber die Hilfe, meist nur eines Kin-
des, rege/massig in Anspruch genommen wird,
sollte man eine andere Lösung suchen. Als Bei-
spiel sei hier auszugsweise der Brief von Frau M.
aufgezeichnet :

«IT/r /ehe« m c/er Aä/ze me/ner Sc/zwzegerm«/-
/er. D/e Gesc/zw/s/er mc/ncv Mannes s/nr/ a//e
we// weg, /e//s /n Ubersee. 7n den /e/z/en 7a/zren
babe /cb nr/cb am d/e y'e/z/ ba/d ac/z/z/g/ä/zrz'ge
Fraw gebänwrer/. S/e n/nzm/ das a//es a/s se/bs/-
vers/anzi/zc/z. Ann mass/e d/e Mtd/er /ns S/u'/a/
und w/rd naebber kaum mebr se/bs/ bausba//en

können. Me/n Mann w/// d/eMu//er zu uns neb-

men, da w/r, se// unsere Ä7nder ausge/Zogen
s/nd, P/a/z bä//en. /cb wäre aueb bere//, weder
/ür d/e Mu//er zu sorgen, doeb muss vorher d/e
Fos/ge/d/rage gerege// werden. Mu/Zer war
sebon e/nma//ür /ün/ ILocben be/ uns, ba/ m/r
aber kaum Dankeschön gesag/, von e/ner Fn/-
sebäd/gung ganz zu sebwe/gen. «F/nder s/nd
ver/j/beb/e/ vom Gese/z her, /ür d/e F/Zern zu
sorgen», /s/ /bre F/ns/e//ung. ILas m/ch am me/-
s/en wurm/, /s/ /bre Grosszüg/gke// gegenüber
den andern F/ndern /und Fnke/n/ A//e andern
ge/Zen mebr a/s w/r, d/e w/r nur zum /7e//en und
Arbe/Zen gu/ genug s/nd. Das Zön/ b///er, aber
/cb habe so me/ne Fr/abrungen gemach/. JL/e

so//en w/r d/e Fos/ge/d/rage rege/n ?»

Renten sind für den Lebensunterhalt
Früher, als es noch keine AHV und keine IV
gab, waren die Kinder den Eltern gegenüber tat-
sächlich zur Unterstützung verpflichtet. (In
Ausnahmefällen gilt dies immer noch.) Heute
hat der grösste Teil der Senioren ein Einkorn-
men, welches gestattet, für Dienstleistungen,
welche man in Anspruch nehmen muss, eine

Entschädigung auszurichten.

Jede Arbeit ist ihres Lohnes wert
Frau M. ist so ehrlich und so klug, dass sie recht-
zeitig die finanziellen Fragen geklärt haben will.
Ihr bleibt dann immer noch die Wahl, ob sie die

Schwiegermutter zu sich nehmen möchte
oder. ob nur das Alters- bzw. Pflegeheim
bleibt. Da bekanntlich die Hausfrau die grösste
Arbeitslast trägt, die Betreuung und Pflege
durch sie erfolgt - der Ehemann ist ja beruflich
abwesend - hat meiner Meinung nach auch sie in
erster Linie zu entscheiden, unter welchen Be-

dingungen der neue Hausgenosse aufgenommen
werden soll.
Rechnet man im Falle der Frau M. monatlich
Fr. 250.— als Wohnanteil (Miete, Heizung,
Strom, Wasser, Telefon) und pro Tag Fr. 18.—
bis Fr. 20.— für volle Verpflegung (Getränke
und Zwischenmahlzeiten inbegriffen) ergibt dies

mit Ff. 60.— bis Fr. 80.— für Wäschebesorgung
(meist viele Wäsche) einen Haushaltbeitrag von
Fr. 850.— bis Fr. 930.—. Wenn man bedenkt,
dass eine alleinstehende Person mit eigenem
Haushalt für Wohnen und Essen ebensoviel aus-
geben dürfte, ist der genannte Betrag gewiss be-
scheiden. Und doch gibt es immer noch Mütter
und Väter, welche meinen, mit Fr. 300.— Kost-
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geld sei ihr Aufenthalt im Haushalt eines eigenen
Kindes grosszügig entschädigt. Ich habe im Falle
der Frau M. geraten, dass zum Kostgeld der
Schwiegertochter jeden Monat zusätzlich ein
Pflegegeld ausbezahlt wird. Selbst wenn es nur
Fr. 5.— bis Fr. 10.— im Tag sind, bedeutet dies
doch eine kleine Anerkennung für die Betreu-
ung. Mit Geld können wir nämlich auch unsere
Wertschätzung, unsere Zufriedenheit und - Lie-
be ausdrücken. Wie leicht macht man sich aber
hier etwas vor
Frau M. Sp. in O. hat ein Problem, welches in
dieselbe Richtung geht :

«D/e A?'yabr/ge Mu/ter memer Frame/m /ebt
«ocb /m eigenen F/awsba//. S/e bat ver.sc/z/eriene

ge.swnci/ze/t//c/ze Störungen /Arter/osF/erose, A/-
ter.sstarr,s/nn, a//gente/ne A/tersscbwäc/ze/ Fin
A/fersbe/nt Fomm/ vor/äa//g n/cbt /n Frage.
Me/ne Freuncbn, we/cbe ber«/s'/a/7g ist, Fäm-
rner? s/cb um cbe Mutter. F/ne FeFannte, we/cbe
/m g/e/cben ß/ocF wobnt, betreut cbe a/te Dame
c/re/ma/ tägb'cb. IL/e so// c//e Afacbbarm nun ent-
scbäcb'gt werc/en ff/ev/e/ bat c//e Focbter zu-
gut? F>/e Mutter bat e/n F/nFommen von Fr.
2450.— une/ bes/tzt ausserc/em e/n ansebnb'cbes
Fermögen.»

In diesem Fall sollte die Nachbarin über einige
Zeit hinweg die Arbeitsstunden aufschreiben.
Diese werden mit mindestens Fr. 10.— pro Stun-
de bezahlt. Mit Vorteil macht man eine monatli-
che Bezahlung (pauschal) ab. Allerdings muss
jährlich überprüft werden, ob sich die Arbeit
nicht vermehrt hat. Der Stundenlohn ist index-
mässig anzupassen. Selbstverständlich soll stets
eine Quittung ausgestellt werden, damit die Ab-
rechnung (Finanzverwaltung durch den Schwie-
gersohn) für die übrigen Nachkommen jederzeit
einwandfrei vorgezeigt werden kann.

Was die von der Tochter geleistete Arbeit be-

trifft, sollte auch dafür eine Pauschalsumme -
basierend auf dem Tagesdurchschnitt - ausbe-
zahlt werden. Ich schlage eine Entschädigung
von Fr. 6.— bis Fr. 7.— pro Stunde vor, dann
kann wirklich niemand von den Verwandten re-
klamieren. Rechnet man 20 Mittagessen (ins
Haus geliefert!) à Fr. 8.— und Fr. 150.— für
Wäsche und Umtriebe, ergibt sich eine Summe
von gut Fr. 300.— im Monat. Erkundigen Sie

sich, ob es nicht einfacher wäre, den Mahlzeiten-
dienst in Anspruch zu nehmen.

ö/s zum «äebs/a« Ma/, /bre Frar/y F/wcb-Sa/ar

Aktiv am Leben teilnehmen!
In's Konzert oder Theater gehen; Vorträgen und
Führungen folgen; Reisen; mit guten Freunden
plaudern; Mitzureden.

Stehen Ihnen Hörprobleme bei der Erfüllung
dieser berechtigten Wünsche im Wege?

Wenden Sie sich unverbindlich an uns.

Vertragslieferant der IV, AHV,SUVA sowie Mili-
tärversicherungen.

Hörservice AG

8001 Zürich, Talstrasse 39, Telefon 01 / 22105 57
8400 Winterthur, Marktgasse 41, Telefon 052 / 23 93 21

5610 Wohlen, Zentralstrasse 27, Telefon 057 / 66 220

43


	Rund ums Geld : gute Rechnung macht gute Freunde!

